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1. Einführung 

 
1.1 Richtplan des Kantons Appenzell A.Rh. 2002 

Der kantonale Richtplan 2002 wurde vom Regierungsrat am 14. Dezember 1998 / 
28. August 2001 erlassen, vom Kantonsrat am 13. März 2000 / 24. September 
2001und Bundesrat am 7. Dezember 2001 genehmig. Worauf der Regierungsrat 
den kantonalen Richtplan auf den 1. Januar 2002 in Kraft setzte. Im Jahre 2006 
wurde eine Richtplannachführung erarbeitet. Diese wurde am 16. Januar 2007 
durch den Regierungsrat erlassen, ergänzt am 19. Februar 2008, durch den Bun-
desrat genehmigt am 16. April 2008 und durch den Regierungsrat in Kraft gesetzt 
auf den 1. Juni 2008. 

 

 
1.2 Formen der Nachführung 

Mit der vorliegenden Richtplananpassung 2010 wird der geltende Richtplan zum 
zweiten Mal angepasst. 

 

Die Richtplannachführung 2010 legt den Fokus auf die Aufnahme des Agglomerati-
onsprogramms in den kantonalen Richtplan und die Anpassung des Kapitels Natur-
gefahren im Register Landschaft. Entsprechend werden sowohl die raumrelevanten 
Ergebnisse aus dem Agglomerationsprogramm St. Gallen / Arbon-Rorschach, wie 
auch die Erkenntnisse aus den Gefahrenhinweiskarten in den kantonalen Richtplan 
integriert. Des Weiteren beinhaltet die Richtplannachführung 2010 auch die Vervoll-
ständigung inzwischen bereits genehmigter geringfügiger Richtplanänderungen 
durch die Regierung (Fortschreibungen). 

 

– Unter Anpassungen werden alle Änderungen verstanden, die keine vollständi-
ge Überarbeitung darstellen, sich aber auch nicht aus dem Vollzug bzw. der 
Anwendung des Richtplanes ergeben. Darunter fallen z.B. die Änderungen von 
richtungsweisenden Festlegungen. Derartige Änderungen bedürfen eines spe-
ziellen Richtplan-Anpassungsverfahrens. 

Richtplananpassungen fallen in die Kompetenz des Regierungsrates. Er kann 
die Mitwirkung auf die betroffenen Gemeinden, Planungsträger und Interessen-
vertreter beschränken (Art. 13 Abs. 2 Baugesetz). 

 

– Fortschreibungen sind Änderungen des Richtplanes im Rahmen der bestehen-
den Richtplananweisungen, also Änderungen, die sich aus der Anwendung des 
kantonalen Richtplanes ergeben. 

Richtplanfortschreibungen fallen in die Kompetenz des Departementes Bau 
und Umwelt (Art. 13 Abs. 3 Baugesetz). 

 

 

 



Seite 4 I. Erläuterungsbericht 

Vernehmlassungsentwurf Juni 2010  Kantonaler Richtplan AR, Nachführung 2010 

1.3 Darstellung der Nachführung 

Das Nachführungsdokument gliedert sich in den Erläuterungsbericht, die Nachfüh-
rung des Richtplantextes und die Nachführung der Richtplankarte. 

 

Bei den vorgesehenen Anpassungen wird im Textteil in unterstrichenen Textstellen 
angezeigt, was gegenüber dem geltenden Richtplan geändert oder ergänzt wird, 
durchgestrichene Textstellen zeigen den gestrichenen Text an.  

 

Im Kartenteil werden die bisherigen Kartenausschnitte den neuen gegenüberge-
stellt.  

 

 

 

 
2. Ablauf der Richtplannachführung 2010 

 
2.1 Amtsinterne Abstimmung 

Dem kantonalen Planungsamt oblag die Federführung bei der Gesamtbearbeitung 
der Richtplannachführung 2010. Ende 2010 wurde eine interne Vernehmlassung zu 
den Anpassungen der Richtplankapitel Siedlung, Verkehr (Aufnahme des Agglome-
rationsprogramms St. Gallen / Arbon-Rorschach sowie die Anpassung des Kapitels 
Landschaft) durchgeführt.  

 

Danach hat das Departement Bau und Umwelt den Entwurf des Nachführungsdo-
kumentes an den Regierungsrat weitergeleitet und die Durchführung der Vernehm-
lassung 2010 beantragt. 

 

 
2.2 Vernehmlassung 

Der Regierungsrat hat am 15. Juni 2010 beschlossen, die Nachführung 2010 in die 
Vernehmlassung zu geben und hat das Departement Bau und Umwelt mit der 
Durchführung beauftragt.  

 

Die Vernehmlassungsunterlagen wurden am *** den Gemeinden, kantonalen Amts-
stellen, Parteien, Verbänden und den Nachbarkantonen St. Gallen und Appenzell 
Innerrhoden zur Stellungnahme bis *** zugestellt. 

 

Gleichzeitig wurden die Vernehmlassungsunterlagen dem Bund zur Vorprüfung 
übergeben. 
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Auf Grund der Vernehmlassung *** 

 

 
2.3 Genehmigung 

Nach der Vernehmlassung wird die bereinigte Anpassung 2010 der Regierung zum 
Erlass und danach dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Nach Prüfung der Nachführung 2010 durch das Bundesamt für Raumentwicklung 
hat das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation / der Bundesrat die Anpassungen am *** genehmigt und die Fortschreibun-
gen zur Kenntnis genommen. 

 

 
2.4 Inkrafttreten 

Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom *** die Richtplannachführung 2010 auf 
den *** in Kraft gesetzt. 

 

 
2.5 Druck 

Anschliessend werden die Richtplanänderungen und die aktualisierten Kartenaus-
schnitte so aufbereitet, dass die bestehenden Richtplanordner mit den neuen und 
geänderten Blätter vervollständigt werden können. Auf den Druck einer aktualisier-
ten verbindlichen Richtplankarte wird verzichtet. 

 

 

 

 
3. Bemerkungen zu den vorgenommenen Änderungen  

 

Die Richtplannachführung 2010 legt den Fokus auf die Aufnahme des Agglomerati-
onsprogramms in den kantonalen Richtplan und die Anpassung des Kapitels Natur-
gefahren im Register Landschaft. Auch wird der kantonale Richtplan mit den inzwi-
schen bereits durch die Regierung genehmigter geringfügiger Richtplanänderungen 
vervollständigt.  

 

Die Änderungen beziehen sich auf die Kapitel Siedlung, Verkehr und Landschaft, 
sowie auf den Kartenteil.  

 

Die beschlossenen Nachführungen gehen aus den Kapitel II und III hervor. In Er-
gänzung dazu werden zusätzlich noch folgenden Bemerkungen und Erläuterungen 
angebracht. 
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S. Siedlung 
 
S.1 Siedlungsgebiet 
S.1.1 Siedlungsgebiete 

Ende 2007 reichte die St. Gallische Agglomeration St. Gallen / Arbon-
Rorschach ihr Programm Verkehr und Siedlung dem Bund ein. Die raumre-
levanten Ergebnisse dieses Programms werden nun auch in den Richtplan 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden überführt.  

Mit der Richtplanergänzung im Kapitel Siedlung wird die Umsetzung des 
Agglomerationsprogramms behördenverbindlich. Die Ergänzung zeigt auf, 
dass neueingezonte Gebiete in der Regel den ÖV-Erschliessungs-
anforderungen und den Richtgrössen der Siedlungsdichten des Agglome-
rationsprogramms St. Gallen / Arbon-Rorschach zu entsprechen haben. 

 

 
V. Verkehr 
 
V.1 Gesamtverkehr 
V.1.2 Agglomerationsprogramm 

Voraussetzungen für Bundesbeiträge an Verkehrsinfrastrukturen des Ag-
glomerationsverkehrs sind Agglomerationsprogramme Verkehr und Sied-
lung, welche die Massnahmen für eine bessere Abstimmung von Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung sowie der Verkehrsträger untereinander 
festlegen. Eine der Voraussetzungen, damit ab dem Jahr 2011 die ersten 
Bundesgelder zur Verbesserung des Agglomerationsverkehrs fliessen, ist, 
dass sämtliche richtplanrelevanten Massnahmen im kantonalen Richtplan 
verankert sind.  

Ende 2007 reichte die St. Gallische Agglomeration St. Gallen / Arbon-
Rorschach ihr Programm Verkehr und Siedlung dem Bund ein. Die raumre-
levanten Ergebnisse dieses Programms werden nun auch in den Richtplan 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden überführt.  

Mit der Neuaufnahme des Abschnitts Agglomerationsprogramm im Kapitel 
Verkehr wird sichergestellt, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden unter 
Berücksichtigung der topografischen Bedingungen und des ländlichen 
Raumes die Ziele und Planungsmassnahmen des Agglomerationspro-
gramms St. Gallen / Arbon-Rorschach beachtet. Dies bedeutet, dass u.A. 
die Versorgungsfunktionen des Agglomerationszentrums St. Gallen und 
der Nebenzentren Arbon, Rorschach, Herisau und Gossau gestützt werden 
und somit die polyzentrische Siedlungsstruktur erhalten bleibt. Auch wird 
behördenverbindlich dargelegt, dass die Zwangsmobilität klein gehalten 
werden soll und die Siedlungsentwicklung nach innen und auf den öffentli-
chen Verkehr ausgerichtet werden soll. 
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L. Landschaft 
 
L.6 Naturgefahren 

Die Angaben zu den bekannten Gefahrengebieten im bestehenden Richt-
plan 2002 stützten sich auf die Gefahrenkarte der Schweiz von 1975 und 
auf die Karte der lawinengefährdeten Gebiete von 1970 sowie ergänzende 
Abklärungen des Tiefbauamts. Der Kanton hat in den Jahren 2007/2008 
die Gefahrenhinweiskarten über das gesamte Kantonsgebiet und die Ge-
fahrenkarten für das Baugebiet erstellt. Die Erstellung erfolgte nach wis-
senschaftlichen Methoden und gemäss den Richtlinien und Empfehlungen 
des Bundes. 

Die Änderungen beschränken sich im Wesentlichen auf den vom Regie-
rungsrat beschlossenen Antrag, die Gefahrenhinweiskarten als Nachtrag in 
den kantonalen Richtplan zu integrieren. Die neu erarbeiteten Gefahren-
hinweiskarten werden dementsprechend neu als integrierter Bestandteil 
des Richtplans erklärt. Diese wie auch die neu erstellten Gefahrenkarten 
sind für den Kanton und die Gemeinden zu berücksichtigen. Daneben wer-
den noch einzelne Änderungen, insbesondere redaktioneller Art, vorge-
nommen. 

 

 
K. Richtplankarte 
 
 Allgemeines 

Seit Erlass des kantonalen Richtplans haben die Gemeinden zahlreiche 
Änderungen an ihren Zonenplänen vorgenommen. Diese sind in der vorlie-
genden Nachführung nicht ausgewiesen.  

Die jeweils aktuellen Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen richten sich 
nach den bei den Amtsstellen vorliegenden, rechtskräftigen Planungsin-
strumenten. Der kantonale Richtplan kann diesbezüglich nur eine Über-
sicht geben.  

Die Richtplannachführung 2010 beinhaltet auch die zwischen 2006 und 
2009 bereits durch die Regierung genehmigten und somit rechtskräftigen 
Richtplanänderungen, wie Anpassungen oder Neuaufnahme von Sied-
lungsbegrenzungslinien, Aufhebung eines Siedlungstrenngürtels und An-
passungen von Fruchtfolgeflächen aufgrund von Zonenplanänderungen. 
Diese bereits vorgenommenen und durch die Regierung oder das Depar-
tement Bau und Umwelt genehmigten Änderungen werden in der vorlie-
genden Nachführung mittels Planausschnitten ausgewiesen. Auf eine 
Nachführung oder auf den Druck einer neuen aktualisierten Richtplankarte 
wird verzichtet. 

 





 

 

 
II. Anpassungen  

 

 

Durch den Regierungsrat zur Vernehmlassung freigegeben  

am  
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S. Siedlung 

S.1 Siedlungsgebiet 
S.1.1 Siedlungsgebiete (Änderung Seite 32) 

 
3. Richtungsweisende Festlegungen 
(…) 
Bei Neueinzonungen sind weiter folgende Anforderungen zu berücksich-
tigen: 
- Die Neueinzonungen haben die im kantonalen Richtplan gesetzten 

Leitplanken zu berücksichtigen und sich im Rahmen der im Gemeinde-
richtplan aufgezeigten Gemeindeentwicklung zu bewegen. 

- Für neu auszuweisende Bauzonen ist die Erhältlichkeit und die Ver-
fügbarkeit nachzuweisen. 

- Neueinzonungen haben bestehende Infrastrukturen breitmöglichst aus-
zunützen und sind auf Flächen auszurichten, die bereits teilweise er-
schlossen sind. 

- Die Erschliessung von Neueinzonungsgebieten muss rechtlich und 
technisch möglich sein. 

- Neueingezonte Neueinzuzonende Gebiete sind nach Möglichkeit durch 
den öffentlichen Verkehr zu erschliessen. 

- Neueinzuzonende Gebiete haben in den Agglomerationsgemeinden 
(Herisau, Waldstatt, Teufen, Speicher, Lutzenberg) in der Regel den 
ÖV-Erschliessungsanforderungen und den Richtgrössen der Sied-
lungsdichten des Agglomerationsprogramms St. Gallen / Arbon-
Rorschach zu entsprechen, dies unter Berücksichtigung des ländlichen 
Raumes. 
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V. Verkehr 

V.1 Gesamtverkehr (Neu ab Seite 54) 

V.1.2 Agglomerationsprogramm  

1. Allgemeines 

Die Gemeinden Herisau, Waldstadt, Teufen, Speicher und Lutzenberg be-
teiligten sich am Agglomerationsprogramm St.Gallen / Arbon–Rorschach.  

Das Agglomerationsprogramm St.Gallen / Arbon–Rorschach will die poly-
zentrische Siedlungsstruktur erhalten, um die Versorgungsfunktionen des 
Agglomerationszentrums St.Gallen und der Nebenzentren Arbon, Ror-
schach, Herisau und Gossau zu stützen. Eine kompakte Siedlungsstruktur 
und eine hohe Nutzungsmischung sollen die Wege und damit die 
Zwangsmobilität klein halten. Die Siedlungsentwicklung soll in der Regel 
nach innen und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet erfolgen.  

Beim Verkehr beabsichtigt das Agglomerationsprogramm, die Leistungsfä-
higkeit der in die Zentren (Agglomerationszentrum, Nebenzentren) gerich-
teten Verkehrsinfrastrukturen zu erhöhen; damit sollen die Versorgungs-
funktionen in den bestehenden Zentren besser erreichbar sein und eine 
Siedlungsentwicklung nach innen ermöglicht werden. Im Vordergrund ste-
hen eine konsequente und gezielte Weiterführung des Ausbaus des S-
Bahn-Systems sowie die Raumsicherung für Infrastrukturvorhaben. 

Mit einem Strukturmodell Siedlung und Verkehr fasst das Agglomerations-
programm die Siedlungs- und Verkehrsstrategie in einem prägnanten Bild 
zusammen und schafft damit eine Grundlage für die Prioritätensetzung bei 
der Massnahmenplanung und für die Beurteilung, ob und in welchem Mass 
die beabsichtigten Massnahmen die erwünschte Siedlungsentwicklung un-
terstützen.  

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beachtet unter Berücksichtigung der 
topografischen Bedingungen und des ländlichen Raumes die Ziele und 
Planungsmassnahmen des Agglomerationsprogramms und fördert die Er-
arbeitung und den Betrieb des Agglomerationsprogramms St. Gallen / Ar-
bon-Rorschach. In der Zusammenarbeit mit der Agglomeration verfolgt der 
Kanton folgende Anliegen: 

- Verbessern der «äusseren» Erreichbarkeit des Agglomerationsgebietes. 

- Steigern der «inneren», agglomerationsbezogenen Attraktivität, insbe-
sondere Erhöhung der inneren Erreichbarkeit sowie weitergehende Defi-
nition und Strukturierung des Siedlungs- und Landschaftsraums. 

- Aufwertung der Ortszentren, innere Verdichtungen unter Berücksichti-
gung der ländlichen Strukturen und Ausrichtung auf den öffentlichen Ver-
kehr und den Langsamverkehr. 
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Verkehr in der Agglomeration: 
Der Lenkungsausschuss respektive die zu bildende Trägerschaft des Ag-
glomerationsprogramms St.Gallen / Arbon-Rorschach orientiert die kanto-
nalen Stellen über die Ergebnisse der konzeptionellen Arbeiten im Bereich 
Gesamtverkehr: 
- Angebotskonzept Agglomerations-öV; 
- Optimierung Verkehrsfluss strassengebundener öV im Agglomerations-    

zentrum; 
- Optimierung Langsamverkehr; 
- Entlastung und Aufwertung der Nebenzentren; 
- Beeinflussung Mobilitätsverhalten. 
Die kantonalen Stellen prüfen, ob und wieweit die Ergebnisse mit den kan-
tonalen Verkehrsprogrammen und dem kantonalen Richtplan übereinstim-
men. 
Die Trägerschaft des Agglomerationsprogramms St. Gallen / Arbon - Ror-
schach und die kantonalen Stellen vereinbaren, welche Ergebnisse in wel-
che Planungsinstrumente der Agglomeration oder des Kantons aufge-
nommen werden. 
Überprüfung und Weiterentwicklung des Agglomerationsprogramms: 
Der Lenkungsausschuss des Agglomerationsprogramms, respektive die zu 
bildende Trägerschaft überprüft regelmässig den Stand der Umsetzung 
und die Wirksamkeit der im Rahmen des Agglomerationsprogramms ver-
anlassten Massnahmen. Weiter prüft sie ob Korrekturen oder Anpassun-
gen am Agglomerationsprogramm vorzunehmen sind.  
Sie teilt das Ergebnis der Prüfung den Kantonen und dem Bund mit. Trä-
gerschaft, Kantone und Bund legen gemeinsam die zu treffenden Mass-
nahmen fest.  

 

Festsetzung 

Zwischenergebnis 
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L. Landschaft  

L.6 Naturgefahren (Änderung Seite 96) 

 1. Richtplanaufgabe 

Die Kantone stellen fest, welche Gebiete durch Naturgefahren oder schäd-
liche Einwirkungen erheblich bedroht sind (Art. 6 RPG). Die Kantone erar-
beiten die Grundlagen für den Schutz vor Naturereignissen insbesondere 
Gefahrenkataster und Gefahrenkarten. Die Kantone berücksichtigen die 
Grundlagen bei allen raumwirksamen Tätigkeiten, insbesondere in der 
Richt- und Nutzungsplanung (Art. 15 WaV, Art. 21 WBV). Die Kantone ge-
währleisten den Hochwasserschutz in erster Linie durch den Unterhalt der 
Gewässer und durch raumplanerische Massnahmen (Art. 3 WBG). 

Wälder, welche in Gebieten mit drohenden Naturgefahren wegen ihrer La-
ge massgebend zum Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten 
beitragen, werden als Wald mit besonderer Schutzfunktion bezeichnet (Art. 
23 kant. Waldverordnung). 

2. Ausgangslage und Übersicht über die Grundlagen 

Die Angaben zu den bekannten Gefahrengebieten im bestehenden Richt-
plan von 1987 stützten sich auf die Gefahrenkarte der Schweiz von 1975 
und auf die Karte der lawinengefährdeten Gebiete von 1970. Die aktuelle 
Betrachtung der Naturgefahren, gestützt auf die Bundesgesetze über den 
Wasserbau und den Wald, stellen die Gefährdung von Leben und erhebli-
chen Sachwerten bei der Gefahrenbeurteilung in den Vordergrund. Diese 
neuen gesetzlichen Grundlagen und die entsprechenden Empfehlungen 
zur Berücksichtigung der Gefahren bei raumwirksamen Tätigkeiten ma-
chen eine zumindest teilweise Überarbeitung der Naturge-
fahrenausscheidung notwendig. 

Im Rahmen der kantonalen Waldplanung werden die Wälder mit beson-
derer Schutzfunktion bezeichnet. Die entsprechenden Grundlagen stehen 
noch in Bearbeitung. Bis zum Abschluss der Waldplanung muss damit auf 
bestehende Kenntnisse zu Rutsch-, Steinschlag- und Lawinengefahren 
abgestützt werden. 

Das kantonale Tiefbauamt, Wasserbau, hat die Hochwassergefahren im 
Siedlungsgebiet in einem ersten Schritt grob beurteilt. Relevant sind dabei 
vor allem Bacheindolungen als potentielle Gefahrengebiete. Diese Anga-
ben wurden im Dezember 1998 und Januar 1999 mit den Gemeinden veri-
fiziert und ergänzt. 

Mit den Angaben zu den bekannten Rutsch-, Steinschlag-, Lawinen-
gefahren sowie den Angaben zu den Hochwassergefahren besteht im Kan-
ton eine eigentliche Gefahrenhinweiskarte, die in den Richtplan übernom-
men werden kann. Die Gefahrenhinweiskarte beinhaltet nur eine gross-
räumige Ausscheidung der potentiellen Naturgefahren. Genaue Angaben 
zur Gefahrenart und zur räumlichen Ausdehnung liefert erst die Gefahren-
karte. Gefahrenkarten bestehen im Kanton aber noch nicht.  
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Gefährdungen von Menschen und Sachwerten, die sich aus Nutzungen er-
geben (Industrie, Gewerbe, Energienutzung usw.), werden unter Kapitel R, 
weitere Raumnutzungen, behandelt. 

Die im Richtplan 2002 aufgenommenen Gefahrenhinweise stützten sich 
auf die damals vorhandenen Grundlagen. Der Kanton hat in den Jahren 
2007/2008 die Gefahrenhinweiskarten über das gesamte Kantonsgebiet 
und die Gefahrenkarten für das Baugebiet erstellt. Die aktuellen Gefahren-
hinweiskarten und die Gefahrenkarte können unter www.geoportal.ch / Ri-
siken+Gefährdung+Unfälle / Naturgefahren Gefahrenhinweiskarte und Na-
turgefahren Gefahrenkarte eingesehen werden.  

 
3. Richtungsweisende Festlegungen  
 
3.1 
Die Behörden berücksichtigen die bekannten Naturgefahren (Gefahren-
hinweis- und Gefahrenkarte) insbesondere bei: 
- der Erarbeitung und Genehmigung von Ortsplanungen, kantonalen  

Planungen und bei Stellungnahmen zu Konzepten und Sachplanun-
gen des Bundes; 

- der Planung, Errichtung, Veränderung und Nutzung von Bauten und 
Anlagen; 

- der Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen für Bauten und An-
lagen sowie anderer Nutzungsrechte; 

- der Ausrichtung von Beiträgen an Bauten und Anlagen (insbesondere 
Verkehrs- und Versorgungsanlagen, Wohnbauten), wasserbaulichen 
Massnahmen, Bodenverbesserungen und Schutzmassnahmen. 

3.2 
Die Behörden gewährleisten den Schutz von Naturgefahren nach Möglich-
keit mit naturnahen und raumplanerischen Massnahmen. Im Zusammen-
hang mit notwendigen Massnahmen soll die Qualität der Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen nach Möglichkeiten verbessert werden. Die Massnah-
men sind mit auf das als Sachplan gemäss Art. 3 EG zum RPG dem erar-
beiteten Projekt „Lebensraumverbund AR“ abzustützen zu koordinieren. 
4. Abstimmungsanweisungen 
 
4.1 
Auf die heute bekannten Gefahrengebiet, Rutsch-, Steinschlag- und Lawi-
nenengebiete sowie Hochwassergefährdung wird hingewiesen (Gefahren-
hinweiskarte).  
Die Gefahrenhinweiskarten (Stand: April 2008 und Stand Juni 2009) sind 
integrierter Bestandteil des Richtplans und der Richtplankarte. Sie ersetzen 
die bestehenden Gefahrenhinweise (Interessengebiete Naturgefahren) der 
Richtplankarte 2002. Innerhalb des in der Richtplankarte eingetragenen 
Perimeters existieren zusätzlich Gefahrenkarten, welche genauere Aus-
künfte über Art und Intensität der Gefahren liefern. 
4.2 
Der Regierungsrat gibt die entsprechende Grundlagenarbeit zur Beurtei- Festsetzung  

Zwischenergebnis 

Festsetzung  
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lung der Naturgefahren (Gefahrenkarten) in Auftrag. Er stellt dabei die Ko-
ordination zwischen der kantonalen Waldplanung (Forstdirektion) und der 
Gefahrkartierung der Überschwemmungsgebiete (Baudirektion) sicher. Die 
raumrelevanten Ergebnisse werden später als Nachtrag, im Sinne von Art. 
11, Abs. 2 EG zum RPG, in den kantonalen Richtplan integriert. 
Geringfügige Änderungen der Gefahrenhinweiskarten gestützt auf neue 
Erkenntnisse (z.B. aufgrund einzelner lokaler Ereignisse) können als Fort-
schreibungen erfasst werden. 
4.3 
Die Gemeinden beachten die Gefahrenhinweise- und Gefahrenkarten die 
weiteren zu erarbeitenden Grundlagen (Gefahrenkarten). Sie treffen im 
Rahmen ihrer Ortsplanungen und im Baubewilligungsverfahren die not-
wendigen Vorkehrungen zum Schutz von Menschen und erheblichen 
Sachwerten. 
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1.9 Rehetobel Berg: Verschiebung Siedlungsbegrenzungslinie (S.2.3) 
bisher	 neu (RRB 1. Juni 2007)

Siedlungsbegrenzungslinie


